
Verkaufs und Lieferbedingungen                                               

1. Allgemeines

1.1 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenste-
hende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Beding-
ungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei den, wir hätten ausdrücklich
schriftlich deren Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller
vorbehaltlos ausführen.

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung
dieses Vertrags getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen
oder bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für Nebenabreden
und Vertragsänderungen.

1.3 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten, wenn
der Vertrag zum Betrieb des Handelsgewerbes gehört, sowie gegenüber juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen.

1.4 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte
mit dem Besteller.

2. Angebot, Pläne und Unterlagen

2.1 Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Prospekte, Abbildungen, Zeich-
nungen, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben sind nur annähernd maßge-
bend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

2.2 Als zugesichert gelten allein solche Eigenschaften, die in dem Vertrag ausdrück-
lich als zugesichert angegeben sind.

2.3 Angaben, die die Leistungsfähigkeit des Liefergegenstandes und die Qualität der
damit erzeugten Produkte beschreiben, sind nur insoweit verbindlich, als sie aus-
drücklich schriftlich vom Lieferer bestätigt worden sind.

2.4 An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der
Lieferer das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich
gemacht und ohne unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

2.5 Bei Nichterteilung eines Auftrages sind die Unterlagen auf Kosten des Bestellers
an den Lieferer zurückzugeben.

2.6 Der Besteller übernimmt für Unterlagen jeglicher Art, die er beizubringen hat, die
alleinige Verantwortung, unter anderem auch dafür, daß seine Unterlagen
Schutzrechte Dritter nicht berühren. Eine Prüfungspflicht hat der Lieferer insoweit
nicht.

3. Umfang der Lieferung

3.1 Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Liefe-
rers maßgebend, im Falle eines Angebots des Lieferers mit zeitlicher Bindung
und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbe-
stätigung vorliegt.

3.2 Besondere Schutzvorrichtungen werden nur mitgeliefert, wenn dies vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Sie sind vom Besteller zu vergüten.

3.3 Der Besteller ist verpflichtet, für sämtliche behördlichen Genehmigungen zu
sorgen.

3.4 Konstruktions- und fertigungstechnisch oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften
bedingte Änderungen des Liefergegenstandes bleiben dem Lieferer vorbehalten,
soweit der Liefergegenstand nur unwesentlich geändert wird und die Änderungen
für den Besteller zumutbar sind. Der Lieferer wird solche Änderungen dem Be-
steller möglichst frühzeitig mitteilen.

3.5 Unterliegt der Liefergegenstand in Ländern außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland besonderen Vorschriften, so ist für ihre Beachtung der Besteller ver-
antwortlich. Hat der Lieferer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfüh-
rung, so wird er den Besteller unverzüglich - möglichst schon vor Beginn der Ar-
beiten - unterrichten.

3.6 Wenn nicht anders vereinbart, sind wir berechtigt, Aufträge oder Teile hieraus an
Subunternehmer weiterzugeben.

4. Preise und Zahlung

4.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk grundsätzlich ohne
Kosten für Verpackung, Fracht, Versand, Versicherung, Montage, Zoll- und Zoll-
abwicklungskosten, Kosten des Geldverkehrs. Zu den Preisen kommt die Mehr-
wertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

4.2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bar ohne jeden Abzug frei
Zahlstelle des Lieferers zu leisten, und zwar:
1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,
1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, daß die Hauptteile versandbereit sind,
der Restbetrag innerhalb eines weiteren Monats.

4.3 Ersatzteilaufträge sowie Montagerechnungen sind mangels besonderer Vereinba-
rung ohne jeden Abzug innerhalb von 15 Tagen frei Zahlstelle des Lieferers zu
bezahlen.

4.4 Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom
Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft. Diese
kann der Auftraggeber nur mit rechtskräftig festgestellten oder vom Auftragneh-
mer nicht bestrittenen Forderungen aufrechnen.

4.5 Werden uns Umstände bekannt, aus denen sich eine wesentliche Verschlechte-
rung oder eine erhebliche Gefährdung des Vermögens des Bestellers ergibt und
die zu berechtigten Zweifeln über die vertragsgemäße Erfüllung der Vertrags-
pflichten des Bestellers Anlaß geben, können wir die uns obliegende Leistung
verweigern, bis der Besteller die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie lei-
stet. Falls der Besteller nicht innerhalb einer ihm gesetzten, angemessenen Frist
die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit leistet, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten bzw. diesen kündigen. Dies gilt auch dann, wenn unsere Leistung ganz
oder teilweise erbracht ist.

5. Lieferzeit

5.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht
vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmi-
gungen, Freigaben sowie nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

5.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvor-
hergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferers liegen, soweit
solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Lie-
fergegenstandes von erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstän-
de bei Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann
vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden
Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen
Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen.

5.4 Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge eigenen Verschuldens
des Lieferers entstanden ist, Schaden erwächst, so ist er unter Ausschluß weite-
rer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für
jede volle Woche der Verspätung 0,5 v. H., im Ganzen aber höchstens 5 v. H.
vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, welches infolge der Verzöge-
rung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann.

5.5 Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, begin-
nend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung
entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens jedoch 0,5
v. H. des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet.
Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzen und fruchtlosem Ablauf einer an-
gemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den
Besteller mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern.

5.6 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestel-
lers voraus.

6. Gefahrübergang, Versand und
Entgegennahme

6.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller
über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch
andere Leistungen, z. B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung
übernommen hat.

6.2 Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch den Lieferer
gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige
versicherbare Risiken versichert.

6.3 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten
hat, so geht die Gefahr ab Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller
über; jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers
die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.

6.4 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen,
vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 8, entgegenzunehmen.

6.5 Teillieferungen sind zulässig.
6.6 Übernimmt der Besteller die Lieferung oder Teile hiervon nicht in dem vertraglich

vereinbarten Zeitpunkt, hat der Besteller gleichwohl die geschuldeten Zahlungen
zu den vereinbarten Fälligkeitsterminen zu leisten.

6.7 Versandmittel und Versandweg sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, unserer
Wahl überlassen. Für vermittelte Transporte übernehmen wir keine Haftung.

6.8 Der Versand ab Werk zum Besteller sowie alle damit verbundenen Kosten gehen
zu Lasten des Bestellers.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis seine
sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller voll
ausgeglichen sind. Soweit mit dem Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld auf-
grund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbart ist, erstreckt sich der Vorbehalt
auch auf die Einlösung des Wechsels durch den Besteller und erlischt nicht durch
Gutschrift des erhaltenen Schecks.

7.2 Dem Besteller ist gestattet, die gelieferte Ware im Rahmen eines ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehrs weiter zu veräußern, es sei denn, daß die sich aus
dem Weiterverkauf ergebende Forderung bereits an andere abgetreten ist. Wenn
die Ware nicht sofort bezahlt wird, ist der Besteller verpflichtet, die Ware nur un-
ter Eigentumsvorbehalt weiterzuveräußern. Die Berechtigung zur Weiterveräuße-
rung entfällt bei Zahlungseinstellung des Bestellers.

7.3 Die ihm aus der Weiterveräußerung entstehende Forderung tritt der Besteller
bereits jetzt in Höhe des Fakturenendbetrags (einschließlich Mehrwertsteuer), der
sich aus dem Liefergeschäft zwischen Lieferer/ Besteller ergibt, an den Lieferer
zu seiner Sicherung ab, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand
vor oder nach einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung weiterverkauft
worden ist.

7.4 Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen so lange ermäch-
tigt, als er seiner Zahlungspflicht gegenüber dem Lieferer nachkommt und nicht in
Vermögensverfall gerät. Auf Verlangen hat der Besteller dem Lieferer die Namen
der Schuldner der abgetretenen Forderungen und deren Höhe mitzuteilen. Der
Lieferer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung bekannt zu geben.

7.5 Der Liefergegenstand ist, auch soweit er mit anderen Gegenständen - insbeson-
dere Grundstücken - des Bestellers oder Dritter verbunden wird, in der Regel eine
selbständige, ohne Beschädigung abtrennbare und damit sonderrechtsfähige Ein-
richtung.
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7.6 Wird der Liefergegenstand mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden bewegli-
chen Gegenständen verbunden und geht hierdurch seine Sonderrechtsfähigkeit
entgegen Ziffer 7.5 verloren, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neu-
en Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu dem der anderen
verbundenen Gegenstände zum Zeitpunkt der Verbindung. Erfolgt die Verbindung
in der Weise, daß die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so ist
vereinbart, daß der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der
Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den
Lieferer. Entsprechendes gilt auch bei Vermischung des Liefergegenstandes mit
anderen, dem Lieferer nicht gehörenden beweglichen Gegenständen. Für das
Miteigentum des Lieferers gilt im übrigen das gleiche wie für den unter Vorbehalt
gelieferten Gegenstand.

7.7 Eine etwaige Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den
Besteller wird stets für den Lieferer vorgenommen, ohne daß für letzteren daraus
Verpflichtungen entstehen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, dem Lieferer
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Lieferer das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes
zu dem der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung. Für
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für den
unter Vorbehalt gelieferten Gegenstand.

7.8 Der Besteller darf den Gegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung über-
eignen. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte
hat er den Lieferer unverzüglich durch eingeschriebenen Brief zu benachrichtigen
und sofort Maßnahmen zur Beseitigung des Eingriffs zu veranlassen. Etwaige
Kosten von Interventionen des Lieferers trägt der Besteller.

7.9 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsver-
zug, ist der Lieferer zur Zurücknahme des Liefergegenstands nach Mahnung un-
ter angemessener Fristsetzung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe und,
wenn der Liefergegenstand seine Sonderrechtsfähigkeit verloren hat, zur Rück-
übertragung des Eigentums an den Lieferer verpflichtet.
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Lieferge-
genstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

7.10 Soweit der Wert aller Sicherungsrechte des Lieferers aus der Geschäftsbezie-
hung mit dem Besteller die Höhe aller gesicherten Ansprüche und mehr als 20
v.H. übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechen-
den Teil der Sicherungsrechte freigeben, wobei die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten dem Lieferer obliegt.

8. Haftung für Mängel der Lieferung

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter
Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluß weiterer Ansprüche
unbeschadet Abschnitt 10.4 wie folgt:

8.1 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender
Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu fassen, die sich innerhalb von 6
Monaten seit Inbetriebnahme infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden
Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder
mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht un-
erheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem
Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des
Lieferers. Verzögern sich der Versand, die Aufstellung oder die Inbetriebnahme
ohne Verschulden des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate
nach Gefahrübergang. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die
Haftung des Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die ihm gegen
den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.

8.2 Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in
allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten, frühestens
jedoch mit Ablauf der Gewährleistungsfrist.

8.3 Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Grün-
den entstanden sind:
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbe-
triebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte
oder nachlässige Behandlung, übermäßige Beanspruchung ungeeignete Be-
triebsmittel, eigenmächtige Änderungen und Austauschwerkstoffe, Nichteinhal-
tung der Betriebs- und Wartungsvorschriften, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeig-
neter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern
sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind.

8.4 Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinen-
den Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung
mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der
Lieferer von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung
der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei
der Lieferer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung
des Mangels im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder
durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der notwendigen Ko-
sten zu verlangen.

8.5 Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelba-
ren Kosten trägt der Lieferer - insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt
herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie
die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaues, ferner, falls dies nach Lage
des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforder-
lichen Gestellung seiner Monteure und Hilfskräfte. Im übrigen trägt der Besteller
die Kosten.

8.6 Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist drei
Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewähr-
leistungsfrist für den Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem
Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten ver-
ursachten Betriebsunterbrechung verlängert.

8.7 Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß oder ohne vorherige
Genehmigung des Lieferers vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungs-
arbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

8.8 Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von
Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausge-
schlossen.
Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nichtleitender Mitarbeiter haftet der Lieferer je-
doch nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. Der Ersatz von
reinen Vermögensschäden, d.h. von Produktionsausfall, Produktionsminderung
oder entgangenem Gewinn, wird durch die allgemeinen Grundsätze von Treu und
Glauben, etwa in den Fällen der Unverhältnismäßigkeit zwischen Höhe des Lie-
ferpreises und der Schadenshöhe, begrenzt.
Der Haftungsausschluß gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaf-
tungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschä-
den an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert
sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt, den Besteller gegen Schäden, die
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

9. Haftung für Nebenpflichten

Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom Besteller
infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertrags-
schluß liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Ne-
benverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des
Liefergegenstandes - nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten
unter Ausschluß weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Ab-
schnitte 8 und 10 entsprechend.

10. Recht des Bestellers auf Rücktritt und
sonstige Haftung des Lieferers

10.1 Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte
Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unver-
mögen des Lieferers. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten,
wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils
der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse
an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Be-
steller die Gegenleistung entsprechend mindern.

10.2 Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnitts 5 der Lieferbedingungen vor und
gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene
Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er nach Ablauf der Frist die An-
nahme der Leistung ablehne, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der
Besteller zum Rücktritt berechtigt.

10.3 Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs oder durch Verschulden
des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.

10.4 Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte,
angemessene Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich ei-
nes von ihm zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein
Verschulden fruchtlos verstreichen läßt. Das Rücktrittsrecht besteht auch in son-
stigen Fällen des Fehlschlagens der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch
den Lieferer.

10.5 Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers,
insbesondere auf Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von
Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an
dem Liefergegenstand selbst entstanden sind.
Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nichtleitender Mitarbeiter haftet der Lieferer je-
doch nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. Der Ersatz von
reinen Vermögensschäden, d.h. von Produktionsausfall, Produktionsminderung
oder entgangenem Gewinn, wird durch die allgemeinen Grundsätze von Treu und
Glauben, etwa in den Fällen der Unverhältnismäßigkeit zwischen Höhe des Lie-
ferpreises und der Schadenshöhe, begrenzt.
Der Haftungsausschluß gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaf-
tungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschä-
den an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert
sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt, den Besteller gegen Schäden, die
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

11. Gerichtsstand und geltendes Recht

11.1 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Heilbronn, wenn der
Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am
Sitz des Bestellers zu klagen.

11.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung
des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) wird jedoch ausgeschlossen.

12. Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile

Sollte eine der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise unwirksam sein, so
wird hiervon die Wirksamkeit der Vertragsbedingungen im übrigen nicht berührt.
Zwischen den Parteien gilt dann eine Regelung als vereinbart, die der unwirksa-
men oder undurchführbaren Bestimmung dem wirtschaftlichen Gehalt nach am
nächsten kommt.
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